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Oberbürgermeister



Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage der §§ 22 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Nr. 6 und 11 der
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird durch die Stadtvertretung
Neubrandenburg nachfolgender Beschluss gefasst:

Die vorliegende 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in
der Stadt Neubrandenburg (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 06.09.18 wird
beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gebühreneinnahmen sind zweckgebunden und werden in vollem Umfang zur
Finanzierung der Erfüllung der Straßenreinigungspflichten der Stadt verwendet.

Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den
Klimaschutz:

ja, positiv*

ja, negativ*

X nein

Begründung:

Die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung ist erforderlich, da § 6 Absatz 2d Satz 1
des Kommunalabgabengesetzes eine Neukalkulation von Straßenreinigungsgebühren nach
spätestens fünf Jahren seit Inkraftreten der geltenden Satzung fordert. Die aktuelle Satzung ist
am 01.01.2019 in Kraft getreten.

Die Kalkulation der neuen Gebührensätze kann der beiliegenden Anlage entnommen werden.



1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung
in der Stadt Neubrandenburg (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom
06.09.18

Artikel 1
Allgemeines

Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg
(Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 06.09.18 wird wie in den nachfolgenden Artikeln
aufgeführt geändert.

Artikel 2
Änderung des Satzungstextes

(1) Im Titel wird das Wort „Stadt“ durch „Vier-Tore-Stadt“ ersetzt.

(2) § 4 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

„Die Gebühren betragen je Meter Frontlänge jährlich:

a) in der Reinigungsklasse 0 16,10 €
b) in der Reinigungsklasse 1 6,22 €
c) in der Reinigungsklasse 2 8,24 €
d) in der Reinigungsklasse 3 5,59 €
e) in der Reinigungsklasse 4 24,48 €
f) in der Reinigungsklasse 5 61,83 €
g) in der Reinigungsklasse 6 4,76 €
h) in der Reinigungsklasse 7 30,27 €“

(3) In § 4 Absatz 2 wird das Wort „Stadt“ durch „Vier-Tore-Stadt“ ersetzt.

(4) In § 5 Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Stadt“ durch „Vier-Tore-Stadt“ ersetzt.

(5) In § 6 Absatz 1 wird das Wort „Stadt“ durch „Vier-Tore-Stadt“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Neubrandenburg,

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen
wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.



Kalkulation Straßenreinigungsgebühr ab 01.01.2024

Ermittlung der Gebühr

Ermittlung der umlagefähigen Kosten



Kalkulation Straßenreinigungsgebühr ab 01.01.2024

Ermittlung der Höhe einzelner Kostenpositionen

Die Kostenbeträge der Positionen „große Kehrmaschine“, „kleine Kehrmaschine“, „manuelle Reinigung“ (umfasst auch die Reinigung von
Bushaltestellen, Treppen und Verkehrsinseln) und „Papierkorbentleerung“ ergeben sich aus den Angebotspreisen der für diese Positionen jeweils
durchgeführten Vergabeverfahren.

Die Ermittlung der Kostenbeträge für die Positionen „Straßenbegleitgrün“, „Verwaltungskosten“ und „Winterdienst“ wird nachfolgend ausführlicher
dargestellt.

Straßenbegleitgrün

Verwaltungskosten



Kalkulation Straßenreinigungsgebühr ab 01.01.2024

Winterdienst


